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TarifinformationTarifinformationTarifinformationTarifinformation

Leistungsumfang:Leistungsumfang:Leistungsumfang:Leistungsumfang:
•••• €  2.500.000 Deckungssumme pauschal für Personen- und/oder Sachschäden

•••• €  50.000 Deckungssumme pauschal für Vermögensschäden

•••• €  25.000 Deckungssumme für Mietsachschäden

•••• Weltweite Geltung

Jahresprämie:Jahresprämie:Jahresprämie:Jahresprämie:
•  Bei einem Selbstbehalt von €  150,00 pro Schadensfall: € 65,00 p.a. zzgl. 16% Versicherungssteuer

•  Maximale Laufzeit im Ausland 5 Jahre

Antrag auf VersicherungAntrag auf VersicherungAntrag auf VersicherungAntrag auf Versicherung

Antragsteller:Antragsteller:Antragsteller:Antragsteller:

Name: ............................................ Vorname: .................................................... Mitgl.-Nr................................

Anschrift: ..................................................................................................................... Tel/Fax: ...............................

Bank: .............................................................. Kto.-Nr.:...................................... BLZ:.......................................

Hiermit beantrage ich Versicherungsschutz auf Grundlage der o.a. Tarifinformation, der "Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)", ergänzt um die Besonderen Vereinbarungen für den BDAE e.V.

Selbstbehalt pro Schadenfall: € 150,00        Jahresprämie: € 65,00       p.a. zzgl. 16% Vers.Steuer

Versicherungsbeginn: ................................... Versicherungsende:  ............................................

Die Mindestversicherungsdauer beträgt ein Jahr. Die Jahresprämie ist jährlich im voraus im Lastschrifteinzugsverfah-
ren zu entrichten. Die Einzugsermächtigung wird hiermit erteilt.
Hinweis: Die Erstprämie ist bis spätestens 14 Tage nach Zugang der Bestätigung fällig, da ansonsten der Versiche-
rungsschutz entfällt!

Der Abschluß dieser Versicherung ist nur für Mitglieder des BDAE sowie für berechtigte Mitarbeiter von MiDer Abschluß dieser Versicherung ist nur für Mitglieder des BDAE sowie für berechtigte Mitarbeiter von MiDer Abschluß dieser Versicherung ist nur für Mitglieder des BDAE sowie für berechtigte Mitarbeiter von MiDer Abschluß dieser Versicherung ist nur für Mitglieder des BDAE sowie für berechtigte Mitarbeiter von Mitttt----
gliedsuntegliedsuntegliedsuntegliedsunterrrrnehmen, sowie jeweils für deren Familienangehörige möglich.nehmen, sowie jeweils für deren Familienangehörige möglich.nehmen, sowie jeweils für deren Familienangehörige möglich.nehmen, sowie jeweils für deren Familienangehörige möglich.

Ort, Datum:............................................. Unterschrift: .............................................................
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Würzburger Versicherungs- AG

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur
Haftpflicht-Versicherung für Privatpersonen

Version 1.0
- Fassung Januar 2002 -

I. Versichert ist - im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers (VN) als

Privatperson
aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Ausnahme der Gefahren eines
Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und
gefährlichen Beschäftigung – insbesondere
1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht

über Minderjährige);
2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
3. als Inhaber

a) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Woh-
nungseigentum als Sondereigentümer) - einschliesslich Ferienwoh-
nung,
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum.

b) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses (Doppelhaushälfte,
Reihenhaus),

c) eines in Europa gelegenen Wochend-/ Ferienhauses,
sofern sie vom VN ausschliesslich zu Wohnzwecken verwendet werden,
einschliesslich der dazugehörigen Garagen und Gärten sowie eines
Schrebergartens.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
- aus der Verletzung von Pflichten, die dem VN in den oben genannten

Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung,
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);

- aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten
Wohnräumen der selbstgenutzten Wohnung (werden mehr als drei
Räume einzeln vermietet, entfällt die Mitversicherung; es gelten dann
die Bestimmungen über die Vorsorge-Versicherung gemäß § 2 AHB),
aus der Vermietung einer Wohnung - nicht jedoch von Räumen zu
gewerblichen Zwecken - und aus der Vermietung von bis zu drei Ga-
ragen. Evtl. zusätzlich bestehende Versicherungen gehen diesem
Versicherungsschutz vor;

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bau-
summe von EURO 25.000,- je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag
überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2 AHB);

4. aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;
5. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflichtan-

sprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraft-
fahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfe sowie den Vorbereitungen hier-
zu (Training) - siehe auch § 4 Ziffer I 4 AHB -;

6. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-,
Stoss- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

7. als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke zu
privaten Zwecken (Haftpflichtansprüche der Halter und Eigentümer von
Tieren und Fuhrwerken sind nicht versichert);

8. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren
und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen
Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerbli-
chen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden;

9. aus der nicht gewerbsmäßigen Hütung fremder Hunde - abweichend
von Ziff. I, 8 - die sich nicht im Eigentum der mitversicherten Personen
befinden. Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren
bleiben gemäß § 4 Ziff. I 6 a) AHB vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.
Eine bestehende Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung des Tierhalters
geht diesem Versicherungsschutz vor.
Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von Rottweiler und Dober-
mann und sog. Kampfhunden. Als solche gelten z.B. American Pit Bull
Terrier bzw. Pit Bull Terrier, American Stafford Terrier bzw. American
Staffordshire Terrier, American Bulldog, Bandog, Bordeaux Dogge bzw.
Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Fila Brasi-
leiro, Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka, Mastiff, Mastin
Espanol, Mastino Napoletano, Staffordshire Bullterrier, Pitbull, Rhode-
sian Ridgeback, Tosa-Inu sowie Kreuzungen mit diesen Rassen;

II. Mitversichert ist
1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

a) des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners1 des VN,
b) ihrer unverheirateten und nicht in eingetragenen Lebenspartner-

schaften1 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer
Schul- oder sich unmittelbar anschliessenden Berufsausbildung be-
finden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium -, nicht
Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung
des Grundwehr- oder Zivildienstes vor, während oder im Anschluss
an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

c) aller unverheirateten oder alleinstehenden Personen, die mit dem
VN in häuslicher Gemeinschaft leben und dort polizeilich gemeldet
sind (ausser Wohngemeinschaften);

2. im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß der nachfolgenden Vor-
aussetzungen – der in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN lebende
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder,
diese entsprechend Ziff. II, 1 b):
- Der VN und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.
- Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich benannt

sein.
- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den VN

sind ausgeschlossen.
- Die mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht

auch die Kinder des VN sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen
Gemeinschaft zwischen dem VN und dem Partner.

- Im Falle des Todes des VN gilt für den überlebenden Partner und
dessen Kinder Ziff. IV, 5.

                                                          
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Leben-
spartnerschaft im Sinne des Partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren
Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Leben-
spartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer
Staaten.
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3. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des VN beschäftigten Perso-
nen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Perso-
nen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und
Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
VN gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

III. Nicht versichert ist
die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs verursacht werden.
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden
durch den Gebrauch von

1. nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und An-
hängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
Selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchst-
geschwindigkeit.
Hierfür gilt:
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) AHB und in §
2 Ziff. 3 c) AHB.
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
- wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versicherungsfalles auf öf-

fentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaub-
nis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.
Gegenüber dem VN bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen,
wenn dieser
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte

oder
- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer nicht be-

wusst ermöglicht hat.
2. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

a) die weder durch Motoren oder Treibsätze ange-trieben werden und
b) deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt und
c) für die keine Versicherungspflicht besteht;

3. Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel-boote (mitversi-
chert sind jedoch eigene Windsurfbretter) und eigene oder fremde Was-
sersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Aussenbordmotoren –
oder Treibsätzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Was-
sersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördli-
che Erlaubnis erforderlich ist. Anderweitig bestehende Versicherungen
gehen diesem Versicherungsschutz vor.

4. ferngelenkten Modellfahrzeugen.

IV. Ausserdem gilt folgendes:
1. Für Mietsachschäden:

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen
zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.
Ausgeschlossen sind
a) Haftpflichtansprüche wegen

aa) Abnutzung, Verschleisses und übermäßiger Beanspruchung,
bb) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-

wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,
cc) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen

besonders versichern kann;
b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerver-

sicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rück-
griffsansprüche2.

Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenereignis EURO 500.000,-
im Rahmen der Pauschaldeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle

                                                          
2 Auf Wunsch wird dem VN der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens
ausgehändigt.

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte die-
ser Deckungssumme.

2. Für Auslandsaufenthalte weltweit bis zu höchstens fünf Jahren:
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-
genen Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. I. 3. a) bis c).
Die Leistungen der Würzburger Versicherungs-AG erfolgen in EURO.
Soweit der Zahlungsort ausserhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen der Würz-
burger Versicherungs-AG mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EU-
RO-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.

3. Für Sachschäden durch häusliche Abwässer:
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Ab-
wässer aus dem Rückstau des Strassenkanals.

4. Für Sachschäden durch allmähliche Einwirkung:
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von § 4 Ziff. I 5 AHB -
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der entsteht durch allmähliche
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und
von Niederschlägen (Rauch, Russ, Staub und dgl.).
Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenereignis EURO 500.000,-
im Rahmen der Pauschaldeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte die-
ser Deckungssumme.

5. Für die Fortsetzung der Privat-Haftpflicht-Versicherung nach dem
Tod des Versicherungsnehmers:
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner1

des VN und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Le-
bensgemeinschaft1 lebende Kinder des VN besteht der bedingungsge-
mäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des VN bis zum näch-
sten Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung
durch den überlebenden Ehegatten eingelöst, so wird dieser VN.

6. Für die Mitversicherung von Vermögensschäden:
a) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die ge-

setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1
Ziff. 3 AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

b) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
aa) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-

nem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entste-
hen;

bb) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen);

cc) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachterlicher Tätigkeit;

dd) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenfüh-
rung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

ee) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten;

ff) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;

gg) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

hh) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Ratio-
nalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Überset-
zung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

ii) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auf-
traggebers oder aus sonstiger bewußter Pflichtverletzung;

jj) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt je Schadenereignis EURO 50.000,- im
Rahmen der Pauschaldeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle
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Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte die-
ser Deckungssumme.

7. Für die Mitversicherung des Schlüsselverlustrisikos (sofern aus-
drücklich im Versicherungsschein vereinbart):
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AHB und abweichend
von § 4 Ziff. I 6 a) AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Abhandenkommen von fremden privaten Wohnungs-
schlüsseln (auch Generalhauptschlüssel für eine zentrale Schließanla-
ge).
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Aus-
wechslung von Schlössern sowie vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (Notschloss) und - falls erforderlich - einen Objektschutz bis zu 14
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben
a) Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B.

Einbruch);
b) bei Wohnungseigentümern die Kosten für die Auswechslung der im

Sondereigentum stehenden Schlösser (Eigenschaden).
Die Leistungspflicht erstreckt sich auch nicht auf den Miteigentumsanteil
an dem gemeinschaftlichen Eigentum.
Die Höchstersatzleistung der Würzburger Versicherungs-AG beträgt je
Schadenereignis und Versicherungsjahr EURO 15.000,- im Rahmen der
Pauschaldeckungssumme.

8. Vorsorgeversicherung:
Abweichend von § 2 Ziff. 2 AHB gilt für die Vorsorgeversicherung die
Deckungssumme von EURO 500.000,- pauschal für Personen- und
Sachschäden.

9. Ausfall-Deckung (sofern ausdrücklich im Versicherungsschein
vereinbart)
Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren Forde-
rungen gegenüber Dritten gilt folgendes:
a) Die Würzburger Versicherungs-AG gewährt dem Versicherungs-

nehmer und der/den versicherten Person/en Versicherungsschutz
für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit
der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus
entstandenen Schadenersatzforderungen gegen den Schädiger
nicht durchgesetzt werden können. Inhalt und Umfang der Scha-
denersatzansprüche richten sich in entsprechender Anwendung
nach dem Deckungsumfang der Privathaftpflichtversicherung die-
ses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für
Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des
Schädigers (des Dritten) zu Grunde liegt und für Schadenersatzan-
sprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers (Dritten) als Tier-
halter oder -hüter entstanden sind.
Nicht versichert sind Forderungsausfälle aus Schäden, die in ur-
sächlichem Zusammenhang mit nuklear- und genetischen Schä-
den, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder
Erdbeben stehen.

b) Haftpflichtschaden im Sinne dieser Bedingungen ist das Schade-
nereignis, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädi-
gung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung
oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte und
für dessen Folgen der Versicherungsnehmer den Dritten auf Grund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf
Schadenersatz in Anspruch genommen hat.

c) Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher,
der ausweislich des rechtskräftig vollstreckbaren Urteils vom Versi-
cherungsnehmer bzw. der/den mitversicherten Person/en wegen
eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Schadenersatz in An-
spruch genommen wurde.

d) Versicherungsschutz besteht soweit die Schaden-ersatzforderung
EURO 5.000,- oder mehr beträgt. Die Höchstersatzleistung der
Würzburger Versiche-rungs-AG beträgt je Schadenereignis und
Ver-sicherungsjahr EURO 1.500.000,- im Rahmen der Pauschal-
deckungssumme.

e) Der Versicherungsnehmer erhält die Entschädigungsleistung auf
Antrag. Er hat der Würzburger Versicherungs-AG eine Schadenan-
zeige zuzusenden. Er ist verpflichtet wahrheitsgemäße und aus-
führliche Angaben zum Haftpflichtschaden zu machen und alle Ta-
tumstände, welche auf den Haftpflichtschaden Bezug nehmen, mit-
zuteilen. Die Würzburger Versicherungs-AG kann den Versiche-
rungsnehmer auffordern, weitere für die Beurteilung des Haftpflicht-
schadens erhebliche Schriftstücke einzusenden.

f) Bei Verstoss gegen die in Ziff. 4. genannten Obliegenheiten kann
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz nach Maß-
gabe des § 6 AHB verlieren.

g) Die Leistungspflicht der Würzburger Versicherungs-AG tritt ein,
wenn der Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherte/n Per-
son/en gegen den Dritten vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates
der Europäischen Union, Norwegens oder der Schweiz ein rechts-
kräftig vollstreckbares Urteil wegen eines Haftpflichtschadens er-
stritten haben und Vollstreckungsversuche gescheitert sind.
aa) Rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Bedin-

gungen ist auch ein Versäumnis- oder Anerkennungsurteil, ein
Vollstreckungsbescheid oder gerichtlicher vollstreckungsfähi-
ger Vergleich oder notarielles Schuldanerkenntnis mit Unter-
werfungsklausel, aus der hervorgeht, daß sich der Dritte per-
sönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes
Vermögen unterwirft.

bb) Vollstreckungsversuche sind gescheitert, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, daß eine Zwangsvollstreckung
(Sach- oder Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen
Befriedigung des Schadenersatzanspruchs geführt hat oder
eine selbst teilweise Befriedigung wegen nachgewiesener Um-
stände aussichtslos erscheint, zum Beispiel weil der Dritte die
eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder in der örtli-
chen Schuldnerkartei des Amtsgerichts geführt wird.

h) Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der Ver-
sicherungsnehmer der Würzburger Versicherungs-AG das Voll-
streckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem
sich die Erfolglosigkeit (Fruchtlosigkeit) der Zwangsvollstreckung
ergibt.

i) Die Würzburger Versicherungs-AG ist zur Leistung nur verpflichtet,
wenn der Nachweis der gescheiterten Vollstreckung erbracht ist.

j) Nicht versichert sind Ansprüche des Versicherungsnehmers bezie-
hungsweise der versicherten Person/en, für die ein Sozialversiche-
rungsträger beziehungsweise Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist.

k) Leistungen aus einer für den Versicherungsnehmer beziehungs-
weise die versicherte/n Person/en bestehenden Schadenversiche-
rung (zum Beispiel Hausratversicherung) oder für den Dritten be-
stehenden Privathaftpflichtversicherung sind zunächst geltend zu
machen. Decken die Leistungen aus jenen Verträgen den gesam-
ten Schadenersatzanspruch des Versicherungsnehmers bzw. der
versicherten Person/en nicht ab, leistet die WürzburgerVersiche-
rungs-AG nach der Maßgabe dieser Bedingungen den Restan-
spruch aus diesem Versicherungsvertrag.

l) Der Versicherungsnehmer beziehungsweise die versicherte/n Per-
son/en ist/sind verpflichtet, seine/ihre Ansprüche gegen den Dritten
bei der Regulierung des Schadens in Höhe der Entschädigungslei-
stung an die Würzburger Versicherungs-AG abzutreten. Hierfür ist
eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben.

m) Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.
10. Sachschäden durch nicht deliktfähige Kinder:

Die Würzburger Versicherungs-AG wird sich nicht auf eine Deliktunfä-
higkeit von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der Versiche-
rungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversiche-
rungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Die Würzburger Versicherungs-
AG behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwen-
dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige),
soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.
Die Höchstersatzleistung der Würzburger Versicherungs-AG für derarti-
ge Sachschäden beträgt je Schadenereignis und Versicherungsjahr
EURO 1.000,- im Rahmen der Pauschaldeckungssumme.

11. Tagesmuttertätigkeit
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als unentgelt-
lich tätige Tagesmutter, insbesondere aus der Beaufsichtigung von
tagsüber zur Betreuung übernommenen minderjährigen Kinder im
Rahmen des eigenen Haushalts, auch ausserhalb der Wohnung, z.B.
bei Spielen, Ausflügen usw.
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer
Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder er-
leiden.
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder
sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sachen und der
Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder.

12. Fachpraktischer Unterricht:
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Bei Teilnahme am fachpraktischem Unterricht, wie z.B. Laborarbeiten,
an einer Fach-, Gesamt-, Hochschule oder Universität gelten Sach-
schäden an Lehrgeräten der Fach-, Gesamt-, Hochschule oder Univer-
sität mitversichert.
Die Höchstersatzleistung der Würzburger Versicherungs-AG für derarti-
ge Sachschäden beträgt je Schadenereignis und Versicherungsjahr
EURO 10.000,- im Rahmen der Pauschaldeckungssumme.
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem Schadenereignis mit
EURO 125,- selbst.

13. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden - ausser Anlagenrisiko -
§ 1 Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei

Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder
unmittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, che-
mischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schliesslich des Grundwassers (Gewässerschäden)
mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe;
Versicherungsschutz hierfür wird ausschliesslich durch besonderen
Vertrag gewährt (siehe hierzu Ziff. 14).

§ 2
1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer

im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie
aussergerichtliche Gutachterkosten, werden vom Versicherer
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der
Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflicht-versicherung.

2. Auf Weisung der Würzburger Versicherungs-AG aufgewendete
Rettungs- und aussergerichtliche Gutachterkosten sind auch
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung
die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine
Billigung der Würzburger Versicherungs-AG von Maßnahmen
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung der Würzbur-
ger Versicherungs-AG

§ 3 Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (VN
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Ver-
ordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 4 Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bun-
desland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von
hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

§ 5 Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Ge-
samtfassungsvermögen bis 500 l/kg gelten nicht als Anlagen.

14. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden - Anlagenrisiko – (sofern ausdrücklich im Versi-
cherungsschein vereinbart).
§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers
für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und
Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) als
Inhaber von im Inland gelegenen Heizöltanks in einem inner-
halb dieser Versicherung mitversicherten Einfamilien- oder
Wochenendhaus mit einem Einzelfassungsvermögen von ma-
ximal 5.000 l/kg. Evtl. zusätzlich bestehende Versiche-rungen
gehen diesem Versicherungsschutz vor. Alle darüber hinaus
gehenden Anlagen gelten nur versichert, wenn sie im Versi-

cherungsschein oder seinen Nachträgen aufgeführt und mit ei-
nem Tarifbeitrag versehen sind.

2. Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie
im folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) Anwendung.

3. Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat
für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in An-
spruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

§ 2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Dek-
kungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden) bis maximal EURO 1.500.000,- je Schadenereignis und
Versicherungsjahr gewährt.

§ 3 Rettungskosten
1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer

im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie
aussergerichtliche Gutachterkosten werden von der Würzbur-
ger Versicherungs-AG insoweit übernommen, als sie zusam-
men mit der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungs-
summe nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten
bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung.

2. Auf Weisung der Würzburger Versicherungs-AG aufgewendete
Rettungs- und aussergerichtliche Gutachterkosten sind auch
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung
die Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung der
Würzburger Versicherungs-AG von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung der Würzburger Versiche-
rungs-AG.

§ 4 Vorsätzliche Verstösse
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz die-
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben.

§ 5 Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 c) und des § 2 der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung - Vor-
sorgeversicherung - finden keine Anwendung.

§ 6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

§ 7 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB - auch ohne dass
ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht
werden, daß die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig
aus der Anlage (gemäß § 1 Abs. 1 der Zusatzbedingungen) ausge-
treten sind. Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch bei all-
mählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer
ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes,
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbes-
serungen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an
der Heizungsanlage (einschliesslich den Heizöltanks) - gemäß § 1
Abs. 1 der Zusatzbedingungen – selbst
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I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung
1. Die Würzburger Versicherungs-AG gewährt dem Versiche-

rungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er
wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, die Ver-
letzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Per-
sonenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung
von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, für diese Fol-
gen

a u f  G r u n d  g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i -
m u n g e n

p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men wird.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche
Haftpflicht
a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ-

gen angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen
oder Tätigkeiten des Versicherungsnehmers (versi-
chertes "Risiko");

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten
Risikos, soweit sie nicht in dem Halten oder Führen
von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen
von Ruderbooten) bestehen.
Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die
durch Änderung bestehender oder durch Erlass neuer
Rechtsnormen eintreten, gilt folgendes:
Die Würzburger Versicherungs-AG ist berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem die Würzburger Versicherungs-AG von der Er-
höhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der
Zustand wieder hergestellt ist, der vor der Erhöhung
bestanden hat.

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach
Abschluss der Versicherung neu entstehen, gemäß §
2 (Vorsorge-Versicherung).

3. Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinba-
rung ausgedehnt werden auf die gesetzliche Haftpflicht
wegen Vermögensschädigung, die weder durch Personen-
schaden noch durch Sachschaden entstanden ist, sowie
wegen Abhandenkommens von Sachen. Auf die Versiche-

rung wegen Abhandenkommens von Sachen finden die
Bestimmungen über Sachschaden Anwendung.

§ 2 Vorsorge-Versicherung
Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den
sonstigen Vertragsbestimmungen folgende besondere Bedin-
gungen:
1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt

eines neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen An-
zeige bedarf.
Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Auffor-
derung der Würzburger Versicherungs-AG, die auch durch
einen der Beitragsrechnung beigedruckten Hinweis erfol-
gen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser Auf-
forderung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Un-
terläßt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige
oder kommt innerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzei-
ge bei der Würzburger Versicherungs-AG eine Vereinba-
rung über den Beitrag für das neue Risiko nicht zustande,
so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe rückwirkend
vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein,
bevor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, so hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Ri-
siko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem
Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht ver-
strichen war.

2. Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von EURO
250.000,- für Personenschaden und EURO 75.000,- für
Sachschaden begrenzt, sofern nicht im Versicherungs-
schein andere Versicherungssummen festgesetzt sind.

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Ge-
fahren, welche verbunden sind mit
a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern,

Kino- und Filmunternehmungen, Zirkussen und Tribü-
nen, ferner von Luft- und Wasserfahrzeugen aller Art
(abgesehen von Ruderbooten) und dem Lenken sol-
cher Fahrzeuge sowie der Ausübung der Jagd;

b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung,
Verwendung von und Handel mit explosiblen Stoffen,
soweit hierzu eine besondere behördliche Genehmi-
gung erforderlich ist;

c) dem Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes, Zah-
lung des Erstbeitrages

I.
1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-

rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
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rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzei-
tig zahlt.

2. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

II.
1. Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts ande-

res vereinbart ist - sofort nach Abschluss des Vertrages
fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
Erhalt des Versicherungsscheins sowie der Zahlungsauf-
forderung sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein
genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen erfolgt.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Betrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt.

3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, kann die Würzburger Versi-
cherungs-AG vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn die Würz-
burger Versicherungs-AG den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des
Vertrages gerichtlich geltend macht.

4. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers der Würzburger Versicherungs-AG nicht
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zah-
lungsaufforderung der Würzburger Versicherungs-AG er-
folgt.
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist die
Würzburger Versicherungs-AG berechtigt, künftig Zahlung
ausserhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

III.
1. Die Leistungspflicht der Würzburger Versicherungs-AG

umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unbe-
rechtigter Ansprüche sowie den Ersatz der Entschädigung,
welche der Versicherungsnehmer auf Grund eines von der
Würzburger Versicherungs-AG abgegebenen oder geneh-
migten Anerkenntnisses, eines von ihr geschlossenen oder
genehmigten Vergleichs oder einer richterlichen Entschei-
dung zu zahlen hat. Steht die Verpflichtung der Würzburger
Versicherungs-AG zur Zahlung fest, ist die Entschädigung
binnen zwei Wochen zu leisten.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von der
Würzburger Versicherungs-AG gewünscht oder genehmigt,
so trägt die Würzburger Versicherungs-AG die gebühren-
ordnungsmäßigen, gegebenenfalls die mit ihr besonders
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versi-
cherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit
zu leisten oder ist ihm die Abwendung der Vollstreckung
einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung nachgelassen, so ist die Würzburger
Versicherungs-AG an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung verpflichtet.

2. Für den Umfang der Leistung der Würzburger Versiche-
rungs-AG bilden die im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Scha-
denereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schä-

den aus derselben Ursache oder mehrere Schäden aus
Lieferungen der gleichen mangelhaften Waren gelten als
e i n  Schadenereignis.
Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Schadenereignis mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an einer Schadenersatz-
leistung selbst beteiligt.
Ferner kann vereinbart werden, dass die Würzburger Ver-
sicherungs-AG ihre Gesamtleistung für alle Schadenereig-
nisse eines Versicherungsjahres auf ein Mehrfaches der
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über den Anspruch zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Geschädigten oder dessen Rechtsnach-
folger, so führt die Würzburger Versicherungs-AG den
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf ihre
Kosten.

4. Die Aufwendungen der Würzburger Versicherungs-AG für
Kosten werden nicht als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet (vgl. aber Ziff. IV 1).

IV.
1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungs-

summe, so hat die Würzburger Versicherungs-AG die Pro-
zesskosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme zur
Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch
dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schadenereig-
nis entstehende Prozesse handelt. Die Würzburger Versi-
cherungs-AG ist in solchen Fällen berechtigt, durch Zah-
lung der Versicherungssumme und ihres der Versiche-
rungssumme entsprechenden Anteils an den bis dahin er-
wachsenen Kosten sich von weiteren Leistungen zu befrei-
en.

2. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug et-
waiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme,
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert
der Rente von der Würzburger Versicherungs-AG erstattet.
Der Rentenwert wird auf Grund der Allgemeinen Sterbeta-
feln für Deutschland mit Erlebensfallcharakter 1987 R
Männer und Frauen und unter Zugrundelegung des Rech-
nungszinses, der die tatsächlichen Kapitalmarktzinsen in
Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei wird der
arithmetische Mittelwert über die jeweils letzten 10 Jahre
der Umlaufrenditen der öffentlichen Hand, wie sie von der
Deutschen Bundesbank veröffentlicht werden, zu Grunde
gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder Ermässigungen
der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen Ren-
tenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente
nach der genannten Rechnungsgrundlage berechnet.
Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Le-
bensjahr als frühestes Endalter vereinbart.
Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei un-
selbständig Tätigen das vollendete 60. Lebensjahr als En-
dalter vereinbart, sofern nicht durch Urteil, Vergleich oder
eine andere Festlegung etwas anderes bestimmt ist oder
sich die der Festlegung zu Grunde gelegten Umstände än-
dern.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Ver-
sicherungssumme abgesetzt.

3. Falls die von der Würzburger Versicherungs-AG verlangte
Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versi-
cherten scheitert, so hat die Würzburger Versicherungs-AG
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand
an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
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§ 4 Ausschlüsse
I.
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf:
1. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder

besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige
festgesetzte Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im
Falle der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche (vgl. z.B.
die §§ 616, 617 BGB; 63 HGB; 39 und 42 Seemannsge-
setz und die entsprechenden Bestimmungen der Gew.-
Ordn., des Sozialgesetzbuches VII und des Bundesozial-
hilfegesetzes) sowie Ansprüche aus Tumultschadengeset-
zen.

3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden
Schadenereignissen; jedoch sind Ansprüche aus § 110
Sozialgesetzbuch VII mitgedeckt.

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden in Folge Teilnahme an
Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ring-
kämpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht
durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen,
Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch,
Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer, Schwammbil-
dung, Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf er-
richteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch
Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten,
durch Überschwemmungen stehender oder fliessender
Gewässer sowie aus Flurschaden durch Weidevieh und
aus Wildschaden.

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen,
a) die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, ge-

liehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat
oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrages sind und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden;

b) die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sa-
chen (z.B. Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prü-
fung u. dgl.) entstanden sind und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden; bei Schäden an frem-
den unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar Gegenstand der Tätigkeit gewesen sind.
Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,
Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versiche-
rungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Ver-
sicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer wie für die durch den Versicherungsver-
trag etwa mitversicherten Personen.
Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der
Erfüllungsleistung tretende Ersatzleistung ist nicht Ge-
genstand der Haftpflichtversicherung, auch dann nicht,
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, des-
gleichen nicht der Anspruch aus der gesetzlichen Ge-
fahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige
Verschlechterung).

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energierei-
chen ionisierenden Strahlen (z.B. von radioaktiven Sub-
stanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie
Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte
Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*)

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden.
Dies gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

                                                          
*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich nach dem Atom-
gesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge ver-
pflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

oder
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtan-

sprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung er-
hoben werden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfäl-
le), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Ar-
beiten entstehen (Produkthaftpflicht),

es sei denn,
sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder
Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab-
zulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um
WHG- oder UHG-Anlagen handelt;

- Abwasseranlagen
oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind.

II.
Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden

vorsätzlich herbeigeführt haben. Bei der Lieferung oder
Herstellung von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht
die Kenntnis von der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
der Waren usw. dem Vorsatz gleich.

2. Haftpflichtansprüche
a) aus Schadenfällen von Angehörigen des Versiche-

rungsnehmers, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft
leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitver-
sicherten Personen gehören;

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben
Versicherungsvertrages;

c) von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder
beschränkt geschäftsfähiger Personen;

d) von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaften;

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des
privaten oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfä-
higer Vereine;

f) von Liquidatoren.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Eltern und Kinder, Adop-
tiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefel-
tern und -kinder, Grosseltern und Enkel, Geschwister so-
wie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fami-
lienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).
Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemein-
schaft leben.

3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass
der Versicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Um-
stände, deren Beseitigung die Würzburger Versicherungs-
AG billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, nicht
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Um-
stand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers
entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen
oder veräußerten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass
der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig gehandelt hat.
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5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Ver-
sicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine
Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Ar-
beiten oder Sachen in Folge einer in der Herstellung oder
Lieferung liegenden Ursache entstehen und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren
1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Scha-

denereignis, das Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer zur Folge haben könnte.

2. Jeder Versicherungsfall ist der Würzburger Versicherungs-
AG (§ 14) unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche,
schriftlich anzuzeigen.
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbe-
fehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versiche-
rungsnehmer der Würzburger Versicherungs-AG unver-
züglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versiche-
rungsfall selbst bereits angezeigt hat.
Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem
Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige
innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs
verpflichtet.
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch ge-
richtlich geltend gemacht, die Prozessostenhilfe beantragt
oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er au-
sserdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche
gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung
oder eines Beweissicherungsverfahrens.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung
der Weisungen der Würzburger Versicherungs-AG nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des
Schadenfalls dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges zu-
gemutet wird. Er hat die Würzburger Versicherungs-AG bei
der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen, ihr ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Ta-
tumstände, welche auf den Schadenfall Bezug haben, mit-
zuteilen und alle nach Ansicht der Würzburger Versiche-
rungs-AG für die Beurteilung des Schadenfalls erheblichen
Schriftstücke einzusenden.

4. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so
hat der Versicherungsnehmer die Prozessführung der
Würzburger Versicherungs-AG zu überlassen, dem von der
Würzburger Versicherungs-AG bestellten oder bezeichne-
ten Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder der Würz-
burger Versicherungs-AG für nötig erachteten Aufklärun-
gen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen
von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne
die Weisung der Würzburger Versicherungs-AG abzuwar-
ten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die erforder-
lichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

5. Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorhe-
rige Zustimmung der Würzburger Versicherungs-AG einen
Haftpflichtanspruch ganz oder zum Teil oder vergleichs-
weise anzuerkennen oder zu befriedigen.
Bei Zuwiderhandlungen ist die Würzburger Versicherungs-
AG von der Leistungspflicht frei, es sei denn, dass der Ver-
sicherungsnehmer nach den Umständen die Befriedigung
oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit ver-
weigern konnte.

6. Wenn der Versicherungsnehmer in Folge veränderter Ver-
hältnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er ver-
pflichtet, dieses Recht auf seinen Namen von der Würz-
burger Versicherungs-AG ausüben zu lassen. Die Bestim-
mungen unter Ziff. 3 bis 5 finden entsprechende Anwen-
dung.

7. Die Würzburger Versicherungs-AG gilt als bevollmächtigt,
alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihr zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versi-
cherungsnehmers abzugeben.

§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
I.
Wird eine der in § 5 genannten Obliegenheiten oder eine ande-
re im oder nach dem Versicherungsfall zu erfüllende Obliegen-
heit verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger
Verletzung behält der Versicherungsnehmer insoweit seinen
Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die
Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung
der Leistung gehabt hat.
Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Min-
derung des Schadens, behält der Versicherungsnehmer seinen
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit insoweit, als der
Umfang des Schadens auch bei Erfüllung der Obliegenheit
nicht geringer gewesen wäre.
Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer
seinen Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung
nicht geeignet war, die Interessen der Würzburger Versiche-
rungs-AG ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn den Versi-
cherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.

II.
Wird eine Obliegenheit, die vor Eintritt des Versicherungsfalles
oder zur Gefahrverhütung/-verminderung der Würzburger Ver-
sicherungs-AG gegenüber zu erfüllen ist, verletzt, hat der Ver-
sicherungsnehmer keinen Versicherungsschutz, wenn die
Würzburger Versicherungs-AG von ihrem Recht Gebrauch
macht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der
Obliegenheitsverletzung fristlos zu kündigen. Die Würzburger
Versicherungs-AG hat kein Kündigungsrecht und der Versiche-
rungsschutz bleibt bestehen, wenn die Obliegenheitsverletzung
unverschuldet war.
Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die Gefahrmin-
derung oder die Verhütung einer Gefahrerhöhung, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz dann nicht,
wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder den Umfang der der Würzburger Versiche-
rungs-AG obliegenden Leistung gehabt hat.

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-14)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des
Versicherungsanspruchs

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche ge-
gen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst
erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüg-
lich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen
auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Die
Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschliesslich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt
neben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in §
4 Ziff. II 2 genannten Personen gegen die Versicherten
sowie Ansprüche von Versicherten untereinander sind von
der Versicherung ausgeschlossen.

3. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen
Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versi-
cherers nicht übertragen werden.

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsanglei-
chung, Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

I.
1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-

stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu
dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
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Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers von der Würzburger Versicherungs-AG
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen
Zahlungsaufforderung der Würzburger Versicherungs-AG
erfolgt.
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist die
Würzburger Versicherungs-AG berechtigt, künftig Zahlung
ausserhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

3. Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat.
Die Würzburger Versicherungs-AG wird ihn schriftlich zur
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens
zwei Wochen setzen. Die Würzburger Versicherungs-AG
ist berechtigt, Ersatz des ihr durch den Verzug entstande-
nen Schadens zu verlangen.

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen
wurde.

5. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann die Würz-
burger Versicherungs-AG den Vertrag kündigen, wenn sie
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung
darauf hingewiesen hat. Hat die Würzburger Versiche-
rungs- AG gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

6. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährli-
che Beitragszahlung verlangen.

II.
1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer

Aufforderung der Würzburger Versicherungs-AG, welche
auch durch einen der Beitragsrechnung aufgedruckten
Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob
und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegen-
über den zum Zwecke der Beitragsbemessung gemachten
Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines
Monats nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Er-
fordern der Würzburger Versicherungs-AG sind die Anga-
ben durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege
nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nachteil der
Würzburger Versicherungs-AG berechtigen diese, eine
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-
tragsunterschieds vom Versicherungsnehmer zu erheben,
sofern letzterer nicht beweist, dass die unrichtigen Anga-
ben ohne ein von ihm zu vertretendes Verschulden ge-
macht worden sind.

2. Auf Grund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststel-
lungen wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der
Veränderung richtiggestellt. Er darf jedoch nicht geringer
werden als der Mindestbeitrag, der nach dem Tarif der
Würzburger Versicherungs-AG z.Z. des Versicherungsab-
schlusses galt. Alle entsprechend § 8 Ziff. III nach dem
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen oder
Ermässigungen des Mindestbeitrags werden berücksich-
tigt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minder-
beitrag vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige
rechtzeitig zu erstatten, so kann die Würzburger Versiche-
rungs-AG für die Zeit, für welche die Angaben zu machen
waren, an Stelle der Beitragsregulierung (Ziff. II 1) als
nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für
diese Zeit bereits gezahlten Beitrags verlangen. Werden
die Angaben nachträglich, aber noch innerhalb zweier Mo-
nate nach Empfang der Aufforderung zur Nachzahlung
gemacht, so ist die Würzburger Versicherungs-AG ver-

pflichtet, den etwa zuviel gezahlten Betrag des Beitrags zu-
rückzuerstatten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versi-
cherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre
Anwendung.

III.
1. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines

jeden Jahres, um welchen Prozentsatz sich der Durch-
schnitt der Schadenzahlungen, welche die zum Betrieb der
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-
cherer im vergangenen Kalenderjahr geleistet haben, ge-
genüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die
Schadenermittlung, die aufgewendet worden sind, um die
Versicherungsleistungen dem Grunde und der Höhe nach
festzustellen.
Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres gilt die Summe der in diesem Jahr geleisteten
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

2. Im Falle einer Erhöhung ist die Würzburger Versicherungs-
AG berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet,
den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 1 Abs. 1 Satz
2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung).
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen der
Würzburger Versicherungs-AG in jedem der letzten fünf
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denje-
nigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre
nach Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf die Würz-
burger Versicherungs-AG den Folgejahresbeitrag nur um
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt ih-
rer Schadenzahlungen nach ihren unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung
darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde.

3. Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs.
2 unter 5 Prozent, so entfällt eine Beitragsangleichung.
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu
berücksichtigen.

4. Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen
Folgejahresbeiträge. Sie wird dem Versicherungsnehmer
mit der Beitragsrechnung bekanntgegeben.

5. Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet wird, findet keine Beitragsanglei-
chung statt.

IV.
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat die Würzburger
Versicherungs-AG, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.
Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken
gilt:
Der Würzburger Versicherungs-AG steht der Beitrag zu, den sie
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem sie
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Betriebsübergang, Wegfall
des versicherten Risikos, Doppelversicherung

I.
1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene

Zeit abgeschlossen.
2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-

längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.
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3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

II.
1. Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsangleichung

gemäß § 8 Ziff. III 2, ohne dass sich der Umfang des Ver-
sicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsneh-
mer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung der Würzburger Versiche-
rungs-AG mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem
Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam
werden sollte. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer be-
gründet kein Kündigungsrecht.

2. Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt wer-
den, wenn von der Würzburger Versicherungs-AG auf
Grund eines Versicherungsfalls eine Schadenersatzzah-
lung geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig
geworden ist oder die Würzburger Versicherungs-AG die
Leistung der fälligen Entschädigung verweigert hat.

3. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens ei-
nen Monat nach der Schadenzahlung oder der Rechtshän-
gigkeit des Haftpflichtanspruchs oder der Leistungsverwei-
gerung der Würzburger Versicherungs-AG zugegangen
sein.

4. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach dem Zugang bei der Würzburger Versiche-
rungs-AG wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres wirksam wird.
Eine Kündigung der Würzburger Versicherungs-AG wird
einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsneh-
mer wirksam.

5. Wird der Vertrag gekündigt, hat die Würzburger Versiche-
rungs-AG nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

6. Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren kann der
Vertrag schon zum Ablauf des fünften Jahres oder jedes
darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung
muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

III.
1. Wird ein Unternehmen, für das eine Betriebs-

Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräu-
ssert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in
die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versi-
cherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten
ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
− durch die Würzburger Versicherungs-AG dem Dritten

gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
− durch den Dritten der Würzburger Versicherungs-AG

gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode

gekündigt werden.
3. Das Kündigungsrecht erlischt,

− von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

− wenn der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach
dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-
rung Kenntnis erlangt.

4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufen-
den Versicherungsperiode, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag
dieser Periode als Gesamtschuldner.

5. Der Übergang eines Unternehmens ist der Würzburger
Versicherungs-AG durch den bisherigen Versicherungs-
nehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
dem die Anzeige der Würzburger Versicherungs-AG hätte
zugehen müssen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht au-
sser Verhältnis zur Schwere des Verstosses.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei-
gepflicht nicht weg, wenn der Würzburger Versicherungs-
AG die Veräusserung in dem Zeitpunkt bekannt war, in
dem ihr die Anzeige hätte zugehen müssen.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintreten, in dem die Würzburger Versiche-
rungs-AG von der Veräusserung Kenntnis erlangt. Dies gilt
nur, wenn die Würzburger Versicherungs-AG in diesem
Monat von ihrem Kündigungsrecht keinen Gebrauch ge-
macht hat.

IV.
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall
kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

V.
1. Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse ge-

gen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen
versichert ist.

2. Wenn eine Doppelversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er
die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages ver-
langen.

3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nach-
dem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.
Die Aufhebung wird mit dem Ablauf der Versicherungsperi-
ode wirksam, in der sie verlangt wird.

§ 10Verjährung, Klagefrist
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in

zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres,
in dem die Leistung verlangt werden kann.
Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei der Würz-
burger Versicherungs-AG angemeldet worden, zählt der
Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der schriftli-
chen Entscheidung der Würzburger Versicherungs-AG bei
der Fristberechnung nicht mit.

2. Hat die Würzburger Versicherungs-AG den Versicherungs-
schutz abgelehnt, so besteht kein Anspruch auf Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer diesen nicht
innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend macht.
Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Ableh-
nung der Würzburger Versicherungs-AG. Die Rechtsfolgen
der Fristversäumnis treten nur ein, wenn die Würzburger
Versicherungs-AG dabei auf die Notwendigkeit der fristge-
rechten gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hat.

§ 11Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers

I.
1. Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind

verpflichtet, der Würzburger Versicherungs-AG bei Ab-
schluss des Vertrages alle ihm bekannten gefahrerhebli-
chen Umstände schriftlich, wahrheitsgemäß und vollstän-
dig anzuzeigen, insbesondere die im Versicherungsantrag
gestellten Fragen ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich
sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
der Würzburger Versicherungs-AG Einfluss auszuüben,
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt
abzuschliessen. Ein Umstand, nach dem die Würzburger
Versicherungs-AG ausdrücklich und schriftlich gefragt hat,
gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

2. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versi-
cherungsnehmers oder von einem Vertreter ohne Vertre-
tungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefah-
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rerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsneh-
mer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kennt-
nis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

II.
1. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-

heblichen Umständen berechtigen die Würzburger Versi-
cherungs-AG, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig
angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der
Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. Der Rücktritt
kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, in dem die Würzburger Versicherungs-
AG von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer.

2. Die Würzburger Versicherungs-AG hat kein Rücktrittsrecht,
wenn sie die nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstän-
de oder deren unrichtige Anzeige kannte. Dasselbe gilt,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder von ihm
noch von seinem Bevollmächtigten schuldhaft gemacht
wurden.
Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen
Umstände anhand schriftlicher der Würzburger Versiche-
rungs-AG gestellter Fragen anzuzeigen, kann die Würz-
burger Versicherungs-AG wegen einer unterbliebenen An-
zeige eines Umstands, nach dem nicht ausdrücklich ge-
fragt worden ist, nur zurücktreten, wenn dieser Umstand
entweder vom Versicherungsnehmer oder von dessen Be-
vollmächtigtem arglistig verschwiegen wurde.

3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf die
Würzburger Versicherungs-AG den Versicherungsschutz
nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
daß der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand
weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf
den Umfang der Leistung Einfluss gehabt hat.
Im Fall des Rücktritts sind Würzburger Versicherungs-AG
und Versicherungsnehmer verpflichtet, die empfangenen
Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist vom
Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. Die Würzburger
Versicherungs-AG behält aber ihren Anspruch auf den Teil
des Beitrages, der der im Zeitpunkt des Rücktritts abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

III.
Ist das Rücktrittsrecht der Würzburger Versicherungs-AG aus-
geschlossen, weil eine Anzeigepflicht des Versicherungsneh-
mers ohne Verschulden verletzt wurde, hat die Würzburger
Versicherungs-AG, falls für die höhere Gefahr ein höherer Bei-
trag angemessen ist, auf diesen Beitrag ab Beginn der laufen-
den Versicherungsperiode Anspruch. Das gleiche gilt, wenn bei
Abschluss des Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr
erheblicher Umstand der Würzburger Versicherungs-AG nicht
angezeigt worden ist, weil er dem Versicherungsnehmer nicht
bekannt war.
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb der
Würzburger Versicherungs-AG maßgebenden Grundsätzen
auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann die
Würzburger Versicherungs-AG den Versicherungsvertrag unter

Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem
die Würzburger Versicherungs-AG von der Anzeigepflichtverlet-
zung Kenntnis erlangt hat, kündigen. Die Kündigung wird einen
Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.
Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an geltend
gemacht wird, in dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht oder von dem nicht angezeigten Umstand
Kenntnis erlangt.

IV.
Das Recht der Würzburger Versicherungs-AG, den Vertrag we-
gen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 12Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13Gerichtsstände
1. Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen die

Würzburger Versicherungs-AG erhoben werden, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der
Würzburger Versicherungs-AG oder ihrer für den  Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Hat ein Ver-
sicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mit-
gewirkt, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem
der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder — bei
Fehlen einer gewerblichen Niederlassung — seinen Wohn-
sitz hatte.

2. Klagen der Würzburger Versicherungs-AG gegen den Ver-
sicherungsnehmer können bei dem für den Wohnsitz des
Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben wer-
den. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche
Versicherung handelt, kann die Würzburger Versicherungs-
AG ihre Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers zuständigen Ge-
richt geltend machen.

§ 14Anzeigen und Willenserklärungen
1. Alle für die Würzburger Versicherungs-AG bestimmten An-

zeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen
an die Hauptverwaltung der Würzburger Versicherungs-AG
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet wer-
den.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
der Würzburger Versicherungs-AG nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
nen Briefes an die letzte der Würzburger Versicherungs-AG
bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt
wirksam, in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei re-
gelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zuge-
gangen sein würde.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff.
2 entsprechende Anwendung.
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